
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der 2G Energy AG am 23.6.2020 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen wie folgt auszuüben: 

 

Top 1:      ohne Beschlussfassung 

 

Top 2:      DSW-Empfehlung: JA 

Wenn trotz Corona-Krise eine Dividende ausgeschüttet werden soll, sehen wir dies in der Regel als 

starkes Signal an. Die DSW wird deshalb dem Gewinnverwendungsvorschlag zustimmen, sieht sich 

aber weiter veranlasst, die Dividendenpolitik zu hinterfragen. 

 

Top 3 und 4:     DSW-Empfehlung: JA 

Gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat bestehen keinerlei Bedenken. 

 

Top 5:      DSW-Empfehlung: JA 

Gegen die Wahl von PwC zum Abschlussprüfer bestehen keine Bedenken. 

 

Top 6 und 7:     DSW-Empfehlung: JA 

Die DSW wird den Beschussvorschlägen zur Vorbereitung von Kapitalmaßnahmen zustimmen. 

 

Top 8:      DSW-Empfehlung: JA 

Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen betreffen zum einen ARUG II Umsetzungen, zum anderen 

vorrangig redaktionelle Anpassungen, denen die DSW zustimmen wird. 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

